
Mit einer schriftlichen Patientenverfügung, die jederzeit formlos widerrufen werden kann, 
können Patientinnen und Patienten vorsorglich festlegen, dass bestimmte medizinische Maß-
nahmen durchzuführen oder zu unterlassen sind, falls sie nicht mehr selbst entscheiden kön-
nen. Damit wird sichergestellt, dass der Patientenwille umgesetzt wird, auch wenn er in der 
aktuellen Situation nicht mehr geäußert werden kann. 

Patientenverfügung 

Textquelle: Bundesjustizministerium – mit Herrn Richter a. D. Oliver Böhmer aus Kempen abgestimmt. 

 
Ich, Karl Mustermann, geb. am 06.12.1927 in Kempen, wohnhaft in Kempen, Musterstr. 75, 
bestimme hiermit für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich 
äußern kann: 

Wenn infolge einer Gehirnschädigung, einer lange dauernden Ohnmacht oder eines Komas 
meine Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen, Entscheidungen zu treffen und mit anderen Men-
schen in Kontakt zu treten, nach der Einschätzung von zwei Ärzten (Hausarzt/Hausärztin 
und eines weiteren Arztes z. B. eines Neurologen) aller Wahrscheinlichkeit nach unwieder-
bringlich erloschen ist, selbst wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist, oder wenn 
ich bereits infolge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses (z. B. bei Demenz-
erkrankung) auch mit ausdauernder Hilfestellung nicht mehr in der Lage bin, Nahrung und 
Flüssigkeit auf natürliche Weise zu mir zu nehmen, oder wenn ich mich im Endstadium einer 
unheilbaren Erkrankung befinde, so treffe ich folgende Festlegungen. Unten aufgeführte 
Maßnahmen nur, wenn sie ohne Lebens- bzw. Leidensverlängerung wirken, nicht bei Aus-
sicht auf Heilung oder Verbesserung bzw. Linderung: 

Es sollen alle lebenserhaltenden Maßnahmen unterlassen werden. Hunger und Durst sollen 
auf natürliche Weise gestillt werden, gegebenenfalls mit Hilfe bei der Nahrungs- und Flüs-
sigkeitsaufnahme. Ich wünsche fachgerechte Pflege von Mund und Schleimhäuten sowie 
menschenwürdige Unterbringung, Zuwendung, Körperpflege und das Lindern von Schmer-
zen, Atemnot, Übelkeit, Angst, Unruhe und anderer belastender Symptome. 

Ich erwarte eine fachgerechte Schmerz- und Symptombehandlung. Wenn alle sonstigen 
medizinischen Möglichkeiten zur Schmerz- und Symptomkontrolle versagen, sollen be-
wusstseinsdämpfende Mittel zur Beschwerdelinderung eingesetzt werden. Dabei nehme ich 
die unwahrscheinliche Möglichkeit einer ungewollten Verkürzung meiner Lebenszeit durch 
schmerz- und symptomlindernde Maßnahmen in Kauf. 

Eine künstliche Ernährung soll unabhängig von der Form der künstlichen Zuführung der 
Nahrung (z. B. Magensonde durch Mund, Nase oder Bauchdecke, venöse Zugänge) nicht 
erfolgen. Die künstliche Flüssigkeitszufuhr soll nach ärztlichem Ermessen reduziert werden. 

Sollte eine andauernde künstliche Beatmung erforderlich werden, lehne ich diese ab. Eine 
schon eingeleitete Beatmung soll eingestellt werden, unter der Voraussetzung, dass ich 
Medikamente zur Linderung der Luftnot erhalte. Die Möglichkeit einer Bewusstseins-
dämpfung oder einer ungewollten Verkürzung meiner Lebenszeit durch diese Medikamente 
nehme ich in Kauf. 

Ich lehne eine Dialyse ab und möchte auch keine fremden Gewebe oder Organe empfan-
gen. Ich wünsche Blut oder Blutersatzstoffe nur zur Beschwerdelinderung. Zu einer Ent-
nahme von Organen zu Transplantationszwecken bin ich bereit. Ich möchte, wenn möglich, 
zu Hause sterben. 

Ich erwarte, dass der in meiner Patientenverfügung geäußerte Wille zu bestimmten ärzt-
lichen und pflegerischen Maßnahmen von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten und dem 
Behandlungsteam befolgt wird. Mein Bevollmächtigter soll dafür Sorge tragen, dass mein 
Wille durchgesetzt wird. 

Sollte ein Arzt oder das Behandlungsteam nicht bereit sein, meinen in dieser Patientenver-
fügung geäußerten Willen zu befolgen, erwarte ich, dass für eine anderweitige medizinische 



und/oder pflegerische Behandlung gesorgt wird.  Von meinem Bevollmächtigten erwarte ich, 
dass er die weitere Behandlung so organisiert, dass meinem Willen entsprochen wird. 

In Situationen, die in dieser Patientenverfügung nicht konkret geregelt sind, ist mein mut-
maßlicher Wille möglichst im Konsens aller Beteiligten zu ermitteln. Dafür soll diese Patien-
tenverfügung als Richtschnur maßgeblich sein. Bei unterschiedlichen Meinungen über an-
zuwendende oder zu unterlassende ärztliche/-pflegerische Maßnahmen soll der Auffassung 
meines Bevollmächtigten besondere Bedeutung zukommen. 

Wenn ich meine Patientenverfügung nicht widerrufen habe, wünsche ich nicht, dass mir in 
der konkreten Anwendungssituation eine Änderung meines Willens unterstellt wird. Wenn 
aber die behandelnden Ärzte oder das Behandlungsteam aufgrund meiner Gesten, Blicke 
oder anderen Äußerungen die Auffassung vertreten, dass ich entgegen den Festlegungen 
in meiner Patientenverfügung doch behandelt oder nicht behandelt werden möchte, dann 
ist möglichst im Konsens aller Beteiligten zu ermitteln, ob die Festlegungen in meiner 
Patientenverfügung noch meinem aktuellen Willen entsprechen. Auch in diesen Fällen soll 
bei unterschiedlichen Meinungen der Auffassung meines Bevollmächtigten besondere Be-
deutung zukommen. 

Ich habe zusätzlich zur Patientenverfügung eine Vorsorgevollmacht für Gesundheitsange-
legenheiten erteilt. Die Bevollmächtigte ist Simone Musterfrau, geb. 15.10.1968, wohnhaft 
Musterstraße 22, 47906 Kempen. 

Soweit ich in dieser Verfügung bestimmte Behandlungen wünsche oder ablehne, verzichte 
ich ausdrücklich auf eine (weitere) ärztliche Aufklärung. Ich bin mir des Inhalts und der Kon-
sequenzen meiner darin getroffenen Entscheidungen bewusst. Ich habe die Patientenver-
fügung in eigener Verantwortung und ohne äußeren Druck erstellt. Mir ist die Möglichkeit 
der Änderung und des Widerrufs einer Patientenverfügung bekannt. Diese Patientenver-
fügung gilt so lange, bis ich sie widerrufe. 

Kempen, 17. Mai 2021 
 
Persönliche Unterschrift mit Vor- und Nachname 
 
 
Empfehlung: 
Die Unterschrift sollte einmal im Jahr wiederholt und das neue Datum dazugesetzt 
werden. 
 
 
 

Oliver Böhmer, Richter am Amtsgericht i.R. berät Mitglieder der Senioren-Initiative bei der 
Abfassung der Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Wenn Sie einen Beratungs-
termin mit Oliver Böhmer wünschen, rufen Sie bitte Carina Großmann im Büro der Senioren-
Initiative unter  02152 1494-13 an. 

 

 


